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MERKBLATT 
 
 

zur Bearbeitung von Auto-Haftpflichtschäden 
durch den Verein Deutsches Büro Grüne Karte 

und 
den Verein Verkehrsopferhilfe 

 
sowie über die Möglichkeiten der Geltendmachung von Ersatzansprüchen 

bei Schadenfällen im Ausland 
 

Im Normalfall ist der jeweilige Auto-Haftpflichtversicherer des Unfallgegners für die Schadenregu-
lierung zuständig. Im Folgenden geben wir Hinweise für die Schadenregulierung in Sonderfällen. 
 
 
I. Deutsches Büro Grüne Karte e.V. 

 
Ansprüche aus Auto-Haftpflichtschadenfällen in Deutschland, die durch ein im Ausland zu-
gelassenes Kraftfahrzeug verursacht wurden, können – außer gegen den Schädiger und 
den ausländischen Haftpflichtversicherer – auch gegen den Verein Deutsches Büro Grüne 
Karte geltend gemacht werden, sofern dieser nach § 2 des Gesetzes über die Haftpflicht-
versicherung für ausländische Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger vom 24. Juli 
1956 (AuslPflVersG) die Pflichten eines Haftpflichtversicherers übernommen hat. Das ist 
dann – aber auch nur dann – der Fall, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind, die vom 
Anspruchsteller nachzuweisen sind: 

 
 

1.  Internationale Grüne Versicherungskarte 
 
Für das beteiligte Kraftfahrzeug war eine Grüne Karte ausgestellt. Dieser Nachweis 
ist zu erbringen bei Fahrzeugen aus folgenden Ländern: 
 
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Iran, Israel, Marokko, Mazedonien, Moldawien, 
Russland, Montenegro, Tunesien, Türkei, Ukraine und Weißrussland.  

 
 

2. Amtliches Kennzeichen 
 
Auf der Basis des amtlichen Autokennzeichens besteht Deckungsschutz für Deutsch-
land (§ 8 a PflversAusl). Dies gilt grundsätzlich für Fahrzeuge aus folgenden Ländern: 
 
Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn und Zypern. 
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3. Schadenmeldung und Schadenregulierung *) 
 
 

3.1 In der ersten Fallgruppe (s.o. 1) sind in der formlosen Schadenmeldung folgende An-
gaben erforderlich, ohne die eine Schadenbearbeitung nicht möglich ist: 
 
- Vorlage der Grünen Karte  

 
  Kann das Dokument selbst nicht vorgelegt werden, möglichst vollständige  
  Angaben aus der Grünen Karte einschließlich des Gültigkeitszeitraumes 
 
 - Namen und Anschriften der am Schadenfall unmittelbar Beteiligten, 

 
- Unfallort, 
 
- Unfalldatum 
 

3.2 In der zweiten Fallgruppe (s.o. 2.) sind in der formlosen Schadenmeldung folgende 
Angaben erforderlich: 
 
- amtliches Kennzeichen des Fahrzeuges des Unfallgegners, 
  
- Namen und Anschriften der am Schadenfall unmittelbar Beteiligten, 
 
- Unfallort, 
 
- Unfalldatum, 
 
- möglichst Namen des ausländischen Haftpflichtversicherers und die Ver- 

  sicherungsschein-Nummer, 
 
- möglichst Marke und Typ des Fahrzeuges des Unfallgegners 
 
 

 Soweit die Eintrittspflicht des Deutschen Büros Grüne Karte e.V. gegeben ist, wird 
von diesem ein hiesiges Versicherungsunternehmen oder ein Schadenregulierungs-
büro bestimmt, den Schadenfall im Auftrag des ausländischen Versicherers oder des 
ausländischen Grüne Karte Büros  zu bearbeiten. 
 
 

3.3 Wichtige Hinweise: 
 
Das mit der Regulierung beauftragte Versicherungsunternehmen oder Schadenregu-
lierungsbüro ist im Falle eines Gerichtsverfahrens nicht der richtige Beklagte. Passiv-
legitimiert ist das Deutsche Büro Grüne Karte e.V.. 
 
Sofern es dem Geschädigten nicht möglich ist, die unter Ziff. 1 bzw. 2 genannten An-
gaben zu liefern, ist der Verein Deutsches Büro Grüne Karte nicht eintrittspflichtig und 
auch nicht passivlegitimiert.  
__ 
*) Wir bitten, der Schadenmeldung keine Originalunterlagen beizufügen. Die für die 
    Anmeldung wichtigen Nachweisunterlagen wie z.B. die Grüne Karte des Unfall- 
    gegners u.ä. bitte nur als Kopie übersenden. Ggf. reicht die Angabe der Versicherung  
    des Unfallgegners bei der Anmeldung aus, um die Auskunft über den zuständigen  
    Schadenregulierer zu erhalten.  
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Das Deutsche Büro Grüne Karte e.V. ist – allerdings ohne dazu verpflichtet zu sein – 
bereit, bei der Ermittlung fehlender Angaben behilflich zu sein. Die Ermittlung der 
notwendigen Angaben im Ausland ist teilweise schwierig und langwierig. Je mehr An-
gaben vorliegen, desto größer sind die Erfolgsaussichten, die noch fehlenden Daten 
zu ermitteln. Solange die notwendigen Angaben fehlen, sind Schadenersatzansprü-
che gegen das Deutsche Büro Grüne Karte e.V. nicht durchsetzbar.  
 
In diesem Fall bleibt lediglich die Möglichkeit, gegen den Schädiger bzw. seinen aus-
ländischen Versicherer direkt vorzugehen. 
 
In diesem Zusammenhang wird verwiesen auf die Ausführungen von Schmitt in 
VersR 70, 497. 

 
 

 
II. Verkehrsopferhilfe e.V. (VOH) 
 
Die VOH leistet Schadenersatz bei Unfällen in Deutschland, wenn  
 
-           das Schädigerfahrzeug (nur Kraftfahrzeuge oder Anhänger) nicht zu ermit-    

                        teln ist oder pflichtwidrig nicht oder nicht mehr haftpflichtversichert ist oder     
 

-           der Schaden vorsätzlich und widerrechtlich durch ein Kraftfahrzeug oder  
            Anhänger verursacht wurde (§ 152 VVG) oder 
 
-          der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Verursachers zahlungsunfähig  
            ist. 
 
Die genauen Leistungsvoraussetzungen und der -umfang ergeben sich aus § 12 
Pflichtversicherungsgesetz sowie den §§ 10 und 11 der Verordnung über den Ent-
schädigungsfonds für Schäden aus Kraftfahrzeugunfällen vom 14. Dezember 1965 
(BGBl I S. 2093), zuletzt geändert durch VO vom 17. Dezember 1994 (BGBl. I S. 
3845). 
 
 
Wichtig ist, dass bei Schäden durch nicht ermittelte Kraftfahrzeuge - und nur hier - 
für Sachschäden am Kraftfahrzeug und die daraus resultierenden Sachfolgeschä-
den nur dann eine Leistungspflicht des Entschädigungsfonds besteht, wenn bei 
demselben Unfall erhebliche Verletzungen eingetreten sind.  
 
Von den Sachschäden ist ein Selbstbehalt von 500,00 Euro abzuziehen. 

  
Schmerzensgeldzahlungen erfolgen nur, wenn diese wegen der besonderen 
Schwere der Verletzung zur Vermeidung einer groben Unbilligkeit erforderlich sind.  

  
III.  Schadenfälle mit Fahrzeugen/Anhängern von in Deutschland stationierten 

ausländischen Streitkräften bzw. mit Privatfahrzeugen von Mitgliedern der 
ausländischen Streitkräfte, ihres zivilen Gefolges oder ihrer Angehörigen 
 
Zu unterscheiden ist danach, ob es sich um ein Fahrzeug der Truppen (Dienstfahr-
zeug) oder um ein Privatfahrzeug handelt. 
 

1. Für Schadenfälle mit Dienstfahrzeugen der Truppen sind zuständig die Schadenre-
gulierungsstellen des Bundes (SRB), die zum Geschäftsbereich Verwaltungsaufga-
ben der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gehören. 
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Schadenfälle sind innerhalb von 3 Monaten anzumelden! 
 

2. Für Schadenfälle mit Privatfahrzeugen ist zuständig der jeweilige Auto-
Haftpflichtversicherer des Fahrzeugs. 
 
Die Registrierung und Zulassung privater Kfz und Anhänger von Truppenangehöri-
gen erfolgt durch die zuständigen Militärbehörden der Truppen. Bei diesen sind 
Auskünfte über den zuständigen Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallgegners zu er-
halten. 
 
Es handelt sich um folgende Institutionen: 
 
  Für amerikanische Kraftfahrzeuge: 

 Amerikanische Zulassungsstelle 
 Abteilung Correspondence 
 Postfach 12 63 
 67673 Enkenbach-Alsenborn 
  
 
 Für belgische Kraftfahrzeuge: 
 Belgischer Verbindungsdienst 
 Germanicusstrasse 5 
 50968 Köln 
 
 Für britische Kraftfahrzeuge: 
 Vehicle Licensing Office 
 Block 7, Catterick Kaserne 
 Detmolder Str. 440 
 33605 Bielefeld 
  
  
 Für französische Kraftfahrzeuge: 
   Antenne de Commandement 

   des Forces Françaises et de l’Elément Civil 
   Stationnés en Allemagne 
   SAJJ 
   Postfach 19 62 

   78159 Donaueschingen 
 
Eine Besonderheit bei den Privatfahrzeugen der Truppenangehörigen besteht in-
sofern, als diese auch bei einem Versicherer im Entsendestaat, also bei einem 
ausländischen Versicherer versichert sein können. Nach Art. 11 des Zusatzab-
kommens zum NATO-Truppenstatut ist dafür Voraussetzung, dass neben diesem 
ausländischen Versicherer ein in Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugter Ver-
sicherer oder ein Verband solcher Versicherer die Pflichten eines Haftpflichtversi-
cherers für Schadenfälle im Bundesgebiet übernommen hat. 
Schadenfälle können beim Deutschen Büro Grüne Karte e.V. angemeldet werden, 
wenn für das Fahrzeug des Unfallgegners eine Grüne Versicherungskarte des 
ausländischen Versicherers vorgelegt werden kann. Für Privatfahrzeuge der Trup-
penangehörigen aus Belgien, Großbritannien und Frankreich reicht allerdings die 
Angabe des amtlichen Kennzeichens aus. 
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IV. Schadenfälle deutscher Autofahrer im Ausland 
 
1. Allgemeines 

 
Das Deutsche Büro Grüne Karte e.V. ist für im Ausland eingetretene Schadenfälle 
grundsätzlich nicht zuständig. 
 
Die Schadenersatzansprüche sind beim Haftpflichtversicherer des Unfallgegners gel-
tend zu machen. Falls eine Rechtsschutzversicherung besteht, wird empfohlen, sich 
mit dem Rechtschutzversicherer in Verbindung zu setzen, der einen deutschsprachi-
gen Rechtsanwalt benennen kann. 
 
Besteht keine Rechtsschutzversicherung kann der 
 

   Deutscher Anwaltverein e.V. 
   Littenstr. 11 
   10179 Berlin 
   Tel.: 030 / 72 61 52 - 0 
   Fax: 030 / 72 61 52 - 190 
 

deutschsprachige Rechtsanwälte benennen. Zu beachten ist, dass die mit der Ein-
schaltung eines Anwaltes verbundenen Kosten in einigen Ländern auch dann nicht 
vom gegnerischen Haftpflichtversicherer erstattet werden, wenn der Unfallgegner in 
vollem Umfang ersatzpflichtig ist. 
 

 
2. Schadenfälle innerhalb der EU-Mitgliedstaaten einschließlich der EWR-Länder sowie 

der Schweiz 
 
Aufgrund der im Rahmen der EU-Richtlinie 2000/26/EG (4. KH-Richtlinie) geschaffe-
nen „Regulierungsstellen“ besteht die Möglichkeit, den Schadenfall auch bei dem im 
Wohnsitzland des Geschädigten bestellten Vertreter (Schadenregulierungsbeauftrag-
ten (SB)) des zuständigen ausländischen Haftpflichtversicherers anzumelden und von 
diesem die Schadenbearbeitung vornehmen zu lassen.  
 
a) Auskunftsstelle § 8 a) Pflichtversicherungsgesetz 

 
Auskunft darüber, wer in Deutschland der zuständige SB des in Betracht kom-
menden ausländischen Haftpflichtversicherers ist, kann die „Auskunftsstelle“ 
geben. Die Funktion der Auskunftsstelle übernimmt in Deutschland die GDV-
Dienstleistungs GmbH & Co. KG (Zentralruf der Autoversicherer). 
Telefon Nr.: -0800 2502600. 
Ist der zuständige ausländische Versicherer noch nicht bekannt und muss die-
ser zunächst ermittelt werden, kann zu diesem Zweck ebenfalls der o.a. Zent-
ralruf der Autoversicherer eingeschaltet werden. 
 
Die Ermittlung des Haftpflichtversicherers und sonstiger gegebenenfalls für die 
Schadendurchführung notwendiger Angaben erfolgen durch die Zusammenar-
beit mit der jeweiligen nationalen Auskunftsstelle des Unfalllandes. Der Zentral-
ruf der Autoversicherer stellt in diesem Falle lediglich die ihm übermittelten Da-
ten zur Verfügung.  
 
 

b) Entschädigungsstelle § 12 a) Pflichtversicherungsgesetz 
 
Die Funktion der sog. „Entschädigungsstelle“ in Deutschland wird wahrgenom-
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men vom Verein Verkehrsoperhilfe e.V., Wilhelmstraße 43 /43 G, 10117 Berlin, 
Telefon: 030 20 20 5858. 
 
Die Entschädigungsstelle ist im wesentlichen nur dann zuständig für die Scha-
denabwicklung des Auslandsunfalls in folgenden Situationen 
 
- der zuständige ausländische Haftpflichtversicherer hat in Deutschland keinen   

            SB bestellt 
 
         - der zuständige ausländische Haftpflichtversicherer und/oder dessen SB 
           haben binnen drei Monaten ab der Geltendmachung von Entschädigungs- 
           leistungen keine mit Gründen versehene Antwort auf den Entschädigungsan- 
           trag erteilt 
 
         - das schädigende Kraftfahrzeug oder der zuständige Haftpflichtversicherer              
           konnten binnen zwei Monaten nicht ermittelt werden. 
 
Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kann der Antrag auf Schadenregulierung bei 
der Entschädigungsstelle gestellt werden. Die Entschädigungsstelle wird sich um die 
Sache kümmern. 
 
Die Regulierung des Schadenfalles erfolgt in der Regel nach dem Recht des Unfall-
landes. 
 
 
Wichtiger Hinweis: 
Die Entschädigungsstelle ist nicht zuständig und kann nicht tätig werden, wenn die 
vom ausländischen Versicherer bzw. dessen Repräsentanten durchgeführte Scha-
denregulierung nicht zufriedenstellend ist bzw. Differenzen in der Beurteilung der Be-
rechtigung der Forderungen bestehen. 
 
 
3. Schadenfälle in Drittstaaten (außerhalb des EU-EWR-Raumes) 
 
Das unter Ziffer 2 beschriebene Regulierungsverfahren kann auch dann zur Anwen-
dung kommen, wenn der Schadenfall sich in einem nicht EU/EWR-Land ereignet hat. 
Voraussetzungen dazu sind 
 
- die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten haben ihren gewöhnlichen Standort in einem  
  EU/EWR-Land und  
 
- der Schadenfall ist in einem Land eingetreten, das dem Grüne Karte System  
  angehört (Hinweise hierzu unter www.gruene-karte.de) 
 
 

Die Informationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt; eine Gewähr für die Richtigkeit 
kann nicht übernommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Stand  Januar 2014 
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